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Mia Bruder sitzt im Anhänger
eines Spielzeugtraktors und
kreischt vor Freude. Ein Nach-
barskind tritt vorne in die Pedale.
Mia ist ein ausnehmend hüb-
sches Mädchen mit einer Stups-
nase und einem charmanten Lä-
cheln. Auf den ersten Blick unter-
scheidet die Dreijährige nichts
von den anderen Kindern, mit
denen sie draussen vor dem
Wohnblock spielt. Erst, als sich
die Kinder nicht mehr einig sind,
wer als Nächstes mit dem Traktor
fahren darf, merkt man, dass Mia
in ihrem noch jungen Leben
mehr zu kämpfen hat als andere:
Sie kann erst ein paar Wörter
sagen und deshalb ihren Gspändli
nicht wirklich klarmachen, was
sie möchte. Mia beginnt zu
weinen. 

In diesem Moment schlägt
Andrea Brunner vor: «Komm
Mia, wir gehen rein und spielen
zusammen.» Die Heilpädagogin
begleitet Mia und ihre Familie
nun seit einem Jahr. Angestellt
ist Andrea Brunner beim Früh-
erziehungsdienst des Kantons
Bern. Anders als es der Name der
Stiftung vermuten lässt, sind
Andrea Brunner und ihre Kolle-
ginnen keine «Super Nannys»,
wie sie in TV-Sendungen zu se-
hen sind. Der Früherziehungs-
dienst kommt dann ins Spiel,
wenn Kinder im Vorschulalter
körperlich oder geistig beein-
trächtigt sind oder in ihrer Ent-
wicklung Auffälligkeiten zeigen
(siehe Zweittext).

«Mami», das wichtigste Wort
«Mami» ist eines der Wörter, die
Mia sagen kann. Und sie sagt es
oft. Zu ihrer Mutter Muriel Bru-
der, aber auch, wenn etwas nicht
so klappt, wie Mia das möchte.
«Mami» ist auch eines jener Wör-
ter, die Mia schon sagen konnte,
bevor sie im Alter von anderthalb
Jahren schwer krank wurde. 

Bis zu diesem Zeitpunkt ent-
wickelte sie sich ihrem Alter ent-
sprechend. «Ich hatte den Ein-

druck, dass Mia für ihr Alter ein
sehr vifes Kind war», erzählt Mu-
riel Bruder, die als Lehrerin
arbeitet. 

Eine folgenschwere Krankheit
Noch heute hat sie sichtlich Mü-
he, an den Tag zurückzudenken,
der alles veränderte. Am Morgen
ging es Mia noch gut. Dann bekam
sie Fieber. «Das Fieber stieg sehr

schnell. Mia hatte einen Fieber-
krampf, und ich rief die Ambu-
lanz an.» Auf der Notfallstation
des Kinderspitals Bern hielt der
Fieberkrampf an. Mia kam auf die
Intensivstation, wo die Eltern um
ihr Leben bangten. Als Mia wie-
der zu sich kam, konnte sie nicht
mehr allein sitzen. «Sie starrte
ins Leere, und ich hatte das Ge-
fühl, dass sie meinen Mann und

mich nicht mehr erkannte.» Wel-
che Schäden der Infekt hinterlas-
sen hat und inwiefern sie kom-
pensiert werden können, ist auch
heute noch schwierig zu sagen.
Die MRI-Bilder des Gehirns und
die Aufzeichnungen der Hirn-
ströme seien eigentlich immer
unauffällig gewesen, sagt die
Mutter. Klar ist nur: Mias Ent-
wicklung wurde abrupt gebremst.

Die Heilpädagogin, die ins Kinderzimmer  kommt
Ein Infekt bremste die Ent-
wicklung von Mia Bruder ab-
rupt. Die Dreijährige muss 
viel aufholen und wird dabei 
vom Früherziehungsdienst 
des Kantons Bern unterstützt. 
Die Förderung geschieht spie-
lerisch, bei Mia daheim, und 
zeigt erste Erfolge.

Hier beginnt die Arbeit von And-
rea Brunner.

Üben mit Alltäglichem
In der Wohnung der Familie Bru-
der unterstützt die Heilpädago-
gin Mia beim Schuheausziehen
und Händewaschen. Bei solch all-
täglichen Tätigkeiten hat sie die
Selbstständigkeit der Dreijähri-
gen im Blick und beobachtet sie

Wie fällt der Knopf ins Wasser? Mia Bruder beim Spielen mit der heilpädagogischen Früherzieherin Andrea Brunner. Fotos: Juker Roland/zvg

Der «Taximörder» bleibt in Freiheit
Gericht. Zum ersten Termin beim
Regionalgericht war er noch als
verurteilter Mörder erschienen
mit der Aussicht auf baldiges Le-
ben in Freiheit. Zwanzig Jahre
zuvor hatte er in Thörishaus eine
Taxifahrerin erstochen und die
Tote geschändet. Im Jahr 2000
wurde er deswegen zu einer Frei-
heitsstrafe von 14½ Jahren und
einer Verwahrung verurteilt.

Die Verwahrung wurde 2008 in
eine stationäre therapeutische
Massnahme umgewandelt und
2013 um fünf Jahre verlängert.
Nun entschied das Regionalge-
richt im Januar, dass die Mass-
nahme nicht verlängert wird. Der
Mann leider nicht mehr unter
einer schweren Persönlichkeits-
störung. Es gebe keine gesetzli-
che Grundlage für die Verlänge-
rung der Massnahme mehr.

Dagegen erhob die Staatsan-
waltschaft Beschwerde – auch,
weil die kantonalen Bewährungs-
und Vollzugsdienste sie dazu auf-
gefordert hatten. Die Dienste wa-

ren im Gegensatz zum Gericht
der Ansicht, dass weiterhin eine
schwere Störung vorliege.

Vom Gefängnis in die Freiheit
Und so sass der Mann gestern
abermals vor Gericht. Diesmal
zwar als freier Mann, dafür mit
der wenig verlockenden Perspek-
tive, nach kurzer Zeit in Freiheit
wieder ins Gefängnis gesteckt zu
werden. Dabei, erzählte er wort-
gewandt, finde er sich in seinem
Leben immer besser zurecht.

Von einem Tag auf den anderen
wurde er am 22. Januar aus der
Haft entlassen. «Am Anfang war
es komisch.» Er hatte das Gefühl,
dass ihm seine Geschichte auf die
Stirn geschrieben sei. In kleinen
Räumen mit vielen Menschen ha-
be er sich unwohl geführt.

Aber er lernte, sich zurecht-
zufinden, im Coop, in der Migros
und im Internet. Er erfuhr, wie er
zu einer Identitätskarte kommt,
wie er zur Arbeitsvermittlung ge-
langt und wie zum Sozialdienst,

auf den er nun aber nicht mehr
angewiesen ist. Er fand einen Job,
und im August will er auch noch
eine Lehre beginnen.

Er lebt mit seiner Ehefrau zu-
sammen, und zu einer Schwester
hat er wieder Kontakt geknüpft.
Er fahre Töff und spiele hin und
wieder Minigolf, Drogen nehme
er seit Jahren nicht mehr, sagte
er. Und wenn es mal Streit gebe,
ziehe er sich zurück und suche
später das Gespräch. Der Gedan-
ke an eine Haft? «Horror.»

Notfallszenario aufziehen
Doch es wurde bald klar, wohin
die Reise geht. Die Gutachterin
machte deutlich, dass sie wenig
von einer Rückversetzung in den
Strafvollzug hält. «Unmensch-
lich» wäre das, der Betroffene
würde dies als verletzend empfin-
den, und für den weiteren Thera-
pieverlauf wäre es womöglich
kontraproduktiv.

Kherfouche zeichnete ein posi-
tives Bild des Mannes. «Er ist sehr

bemüht, die Anforderungen zu
erfüllen.» Als es beispielsweise zu
einem Wechsel des Therapeuten
gekommen sei, habe er sich auf
den Neuen gut eingelassen, was
nicht selbstverständlich sei.

Allerdings hänge die psychi-
sche Stabilität wesentlich vom
Umfeld ab. «Solange er in ruhigen
Gewässern segelt, ist die Progno-
se günstig.» Das Rückfallrisiko
erhöhe sich aber in Stressmo-
menten. «Ich sehe eine Gefahr,
wenn er sich in der Arbeit über-
fordert oder in der Beziehung
Konflikte auftauchen.» Derzeit
stütze er sich stark auf seine Ehe-
frau ab.

Deshalb regte die Gutachterin
noch weiter gehende Therapien
an. Ein Termin beim Therapeu-
ten alle zwei Wochen reiche wo-
möglich nicht aus. Mit einer «kör-
perorientierten» Therapie könne
er zudem lernen, mit Anspan-
nungen besser umzugehen. Wei-
ter riet sie dem Paar zu einer Ehe-
beratung. Und auch ein genaues

Notfallszenario sei nötig, um Kri-
sen gut zu bewältigen.

Für Kherfouche wäre es auch
sinnvoll, wenn der Mann die Leh-
re nur mit einem 90-Prozent-
Pensum absolvieren würde, da-
mit er mehr Zeit für die Thera-
pien und Verarbeitung hat. «Es
geht darum, einen Marathon zu
überstehen», sagte die Gutachte-
rin, «und das braucht Zeit.»

Vom Gefängnis in die Freiheit
Das Obergericht teilte die Emp-
fehlungen der Gutachterin, wo-
nach die Betreuung nun inten-
siviert werden sollte. Das weitere
Vorgehen liegt nun in der Hand
der Bewährungs- und Vollzugs-
dienste.

Und so verliess der Mann den
Gerichtssaal gestern wieder als
freier Mann. Er dürfe sich aber
nichts erlauben, gab Oberrich-
terin Annemarie Hubschmid ihm
zum Schluss mit auf den Weg.
Sonst heisse es rasch: Zurück auf
Feld eins. Johannes Reichen

Zwanzig Minuten Bedenkzeit
brauchte Staatsanwältin Gabrie-
la Mutti gestern Mittag. Sie las
noch einmal das Gerichtsproto-
koll vom Vormittag durch mit den
Aussagen von Gutachterin Carole
Kherfouche. Dann stand für sie
fest: Sie zieht ihre Beschwerde
zurück. «Der bisherige Weg soll
weitergegangen werden», sagte
sie. Das Urteil des Regional-
gerichts Bern-Mittelland vom
11. Januar bleibt bestehen.

Für einen 41-jährigen Mann
aus der Region Bern bedeutet das:
Er bleibt in Freiheit, die statio-
näre Massnahme wird definitiv
nicht verlängert.

Der Mord und das Urteil
Der Mann sass gestern zum zwei-
ten Mal innert fünf Monaten vor

OBERGERICHT Die Staatsan-
waltschaft macht einen Rück-
zieher: Die stationäre Mass-
nahme gegen einen 41-Jähri-
gen wird nicht verlängert.

«Wir können jeder-
zeit Fachpersonen 
fragen, wenn wir 
nicht mehr weiter-
wissen.»

Muriel Bruder, Mutter von Mia
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Kähr streitet nicht 
ab, hart zugeschla-
gen zu haben, was 
er auch bereue. 
Zeugen für den 
handgreiflichen 
Vorfall gibt es keine.

50 JAHRE FRÜHERZIEHUNGSDIENST Sozialhilfe 
missbraucht

1047 Franken Sozialhilfe erhielt
eine Italienerin monatlich. Dies
berichtete der «Blick» gestern.
Am 17. April starb die Frau im Al-
ter von 59 Jahren in ihrer Woh-
nung in Bümpliz. Der Liegen-
schaftsverwalter gewährte dem
«Blick» Zugang zur Wohnung.
Ein Journalist drehte sogar ein
Video, das zahlreiche Abfallsäcke
zeigt. In den Säcken befinden sich
Kleider, Schuhe, Handtaschen
und Gürtel. Vieles ist neu und
teilweise noch eingepackt. Ge-
mäss «Blick» litt die Frau an
Kaufsucht. «Wie ist es möglich,
dass man sich all das mit Sozial-
hilfe leisten kann?», fragt der Lie-
genschaftsverwalter im Artikel.
Er schätzt den Wert der Kleider
auf rund 100 000 Franken. Doch
damit nicht genug: Ab 2010 hatte
die Italienerin noch in einer 1-
Zimmer-Wohnung im Haus ge-
lebt. Die Miete betrug 560 Fran-
ken monatlich. Auf ihren Wunsch
wurde ihr dann eine 31/2-Zim-
mer-Wohnung zugesprochen.

Der Fall wird nun überprüft
«Der Sozialdienst überprüft die
Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse regelmässig. Bei
ausreichendem Verdacht werden
monatliche Kontrollen durchge-
führt», sagt Felix Wolffers, Leiter
des Sozialamts der Stadt Bern, im
«Blick». Die Sozialarbeiter wür-
den aber pro Vollzeitstelle 100
Fälle betreuen, «das sind gegen
160 Personen». Bei dieser Belas-
tung sei es leider nicht möglich,
regelmässig Hausbesuche durch-
zuführen. Das Sozialamt habe
ausserdem nicht gewusst, dass
die Frau viele Kleider kaufte.

Unentdeckt blieben auch re-
gelmässige Reisen in die Heimat
der Frau. «Sie blieb jeweils min-
destens zwei Monate weg», er-
zählt eine Nachbarin im «Blick».
Wolffers sagt dazu: «Längere
Auslandreisen müssen begrün-
det und vom Sozialamt bewilligt
werden.» Verdiente sich die Ita-
lienerin in ihrer Heimat einen
Zustupf? Das Sozialamt muss
eingestehen: «Erwerbstätigkeit
im Ausland kann meist nicht sys-
tematisch überprüft werden.»

Das Sozialamt klärt nun den
Fall ab und lässt vom Sozialrevi-
sorat einen Bericht erstellen. ehi

STADT BERN Eine Bernerin, 
die im April starb, lebte jahre-
lang von der Sozialhilfe. Sie 
war offenbar kaufsüchtig. In 
ihrer Wohnung befanden sich 
viele neuwertige Kleider.

Ins Spiel
vertieft: Mia 
während der 
Förderstunde.

Die Heilpädagogin, die ins Kinderzimmer  kommt

genau: Womit hat sie Mühe? Was
kann sie gut? Was hat sie Neues
gelernt? «Gleichzeitig bereite ich
Mia auf die Förderstunde vor, die
wir nun vor uns haben.» Nach
dem Spielen draussen solle sie
nun erst einmal «ankommen».
Die Mutter sitzt mit Mias klei-
nem Bruder Tim auf dem Sofa.
Eine der beiden Familienkatzen
streicht Mia um die Beine. Das

vertraute Umfeld ist ein wichti-
ger Baustein für den Erfolg der
Förderung. Meistens besuchen
die heilpädagogischen Früher-
zieherinnen die Kinder deshalb
daheim. Gemeinsam mit den El-
tern werden Förderziele verein-
bart, die dann zusammen verfolgt
werden. Der Früherziehungs-
dienst bietet aber auch Spielgrup-
pen an, in denen mehrere Kinder
in den Räumen der Zweigstellen
zusammenkommen.

«I bi ä chlyne Zottelbär», singt
Andrea Brunner und leitet mit
diesem Ritual die Spielsequenz
ein. Mia macht die passenden Be-
wegungen zum Lied. Es wird ein
erfolgreicher Nachmittag: Mia
hat Fortschritte gemacht. Als es
darum geht, farbige und verschie-
den grosse Knöpfe durch einen
Schlitz in einen mit Wasser ge-
füllten Behälter zu stecken, ist sie
mit Eifer bei der Sache. Die Knöp-
fe trudeln durchs Wasser bis auf
den Boden des Gefässes. Die Heil-
pädagogin achtet darauf, dass
Mia diesen Weg beobachtet, ganz
bei der Sache bleibt und sich
nicht ablenken lässt. 

Dann dreht sie das Gefäss so,
dass der Schlitz nicht mehr waag-
recht, sondern senkrecht vor Mia
liegt. Der nächste Knopf fällt
prompt daneben. Mia versucht es
noch einmal. Es klappt wieder
nicht. Sie wirkt aufgebracht und
jammert «Mami». «Du schaffst
das, Mia», sagt Andrea Brunner
und führt sachte Mias Hand. Der
nächste Knopf fällt in den Behäl-
ter. Beim übernächsten schafft es
Mia schon fast allein. Sie lacht.
«Es ist noch gar nicht lange her,
da hätte sie wohl aufgegeben»,
sagt die Heilpädagogin.

Für Mutter Muriel Bruder sind
solche Momente enorm wichtig.
«Sie zeigen mir, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.» Sie und ihr
Mann seien enorm dankbar für
die Unterstützung des Früherzie-
hungsdienstes. «Wir können je-
derzeit Fachpersonen fragen,
wenn wir nicht mehr weiterwis-
sen.» In den Stunden mit Andrea
Brunner bekomme sie Ideen, wie
sie Mia mit einfachen Spielen för-
dern könne. 

«Sie sind mit Mia auf einem
guten Weg», sagt Andrea Brunner
zur Mutter. Das Wichtigste sei in
dieser Familie sowieso gegeben:
«Mia wird geliebt. So, wie sie ist.»

Mirjam Messerli

Wie fällt der Knopf ins Wasser? Mia Bruder beim Spielen mit der heilpädagogischen Früherzieherin Andrea Brunner. Fotos: Juker Roland/zvg

Mehr Fälle, begrenzte Mittel

Einer Ärztin fällt auf, dass ein
Kind motorische Schwierigkei-
ten hat oder nicht zu sprechen be-
ginnt. In einer Kita zieht sich ein
Kind völlig in sich zurück und
baut keinen Kontakt zu anderen
auf. In solchen Fällen können die
Fachpersonen den betroffenen
Eltern vorschlagen, den Früh-
erziehungsdienst (FED) des Kan-
tons Bern beizuziehen. Die Stif-
tung hat einen Leistungsvertrag
mit dem Kanton Bern und bietet
seit fünfzig Jahren heilpädagogi-
sche Unterstützung für Kinder
zwischen 0 und 7 Jahren an. 

Freiwilliges Angebot
Ob Eltern vom Angebot des FED
Gebrauch machen wollen, bleibt
ihnen überlassen. «Heilpädago-
gische Früherziehung ist für
Eltern freiwillig und kostenlos»,
sagt Geschäftsleiterin Esther
Koller. Es komme aber auch vor,
dass eine Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde heilpädagogi-
sche Früherziehung als Massnah-
me vorschlage. «In solchen Fällen
wissen die betroffenen Eltern na-

türlich, dass es wohl sinnvoller
ist, wenn sie sich von Fachperso-
nen beraten lassen.»

Eltern müssen warten
In den letzten Jahren stieg die
Zahl der angemeldeten Kinder
stetig an. Allein im Jahr 2017
empfahlen Fachleute bei 100
Kindern mehr als im Vorjahr

heilpädagogische Begleitung.
Insgesamt wurden 1116 Kinder
betreut. «Die durch den Leis-
tungsvertrag zur Verfügung ste-
henden Mittel halten zurzeit lei-
der nicht Schritt mit dem gestie-
genen Bedarf», sagt Koller. Eltern
müssten tendenziell länger auf
die Unterstützung warten. Dabei
wäre es gerade bei Kindern mit
Rückständen in der Entwicklung
wichtig, möglichst früh mit der
Unterstützung anzusetzen.

Heutzutage würden Kinder
mit einem Entwicklungsrück-
stand früher erfasst, sagt die Ge-

schäftsleiterin. Auch seien Fach-
personen sensibilisierter für
Störungen aus dem Autismus-
spektrum. «Es werden früher
Diagnosen gestellt und Heilpäda-
goginnen beigezogen.»

Die 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Früherziehungs-
dienstes kommen auch dann zum
Einsatz, wenn Kinder wegen
ihres Umfelds in ihrer Entwick-
lung eingeschränkt sind. Das
kann der Fall sein, wenn Kinder
wenig Anregung für ihre Ent-
wicklung bekommen, also zum
Beispiel übermässig oft vor dem
Fernseher oder dem Computer
sitzen. Verglichen mit noch vor
zehn Jahren habe man mehr Fa-
milien, die Hilfe benötigen wür-
den, sagt Esther Koller. Diese Zu-
nahme betreffe sowohl Schwei-
zer Familien als auch Familien
mit Migrationshintergrund. 

Die oberste Maxime des Früh-
erziehungsdienstes: Die Eltern
sollen unterstützt und gestärkt
werden, damit sie ihre Erzie-
hungs- und Förderaufgaben
wahrnehmen können und ihr
Kind Fortschritte in der Entwick-
lung machen kann. Der FED be-
gleitet Kinder und deren Fami-
lien im ganzen Kantonsgebiet
und hat Zweigstellen in Bern,
Biel, Burgdorf und Thun.  mm

www.fedbe.ch

Den Früherziehungsdienst des 
Kantons Bern gibt es seit fünf-
zig Jahren. Er bietet heilpäda-
gogische Unterstützung für 
Kinder im Vorschulalter an. 
Die Zahl der betreuten Kinder 
steigt stetig an.

Im Offside

Geld regiert den Fussball. Und es
gibt Leute, die deswegen den
Kopf verlieren. Verständlich. Der
portugiesische Star Cristiano Ro-
naldo beschäftigt sich angeblich
gerade mit einer Lohnforderung
von 80 Millionen Franken. Ver-
nünftig bleiben? Schwierig.

Das mit dem Geld, dem Fuss-
ball und der Vernunft kann auch
bei vergleichsweise kleinen Be-
trägen aus dem Ruder laufen. Der
Sportclub des städtischen Ener-
gieversorgers EWB – SC EWB 22
– und einer seiner Trainer, Bern-
hard Kähr, haben das erlebt.

Plötzlich erfolgreich
Kähr übernahm 2016 das Amt des
Trainers der zweiten Firmen-
fussballmannschaft des SC EWB
22 und führte ihr zahlreiche Spie-
ler zu. Die zuvor kriselnde Equipe

schaffte es unter dem erfahrenen
Unterligentrainer auf den dritten
Tabellenrang in der Vorrunde
und qualifizierte sich für den
Firmenfussball-Cup-Halbfinal –
eine kleine Sensation für eine
Mannschaft aus der zweiten Stär-
keklasse. In der Rückrunde be-
legte Kährs Mannschaft über Mo-
nate den ersten Tabellenplatz.

Per Handschlag verlängerte
man mit Trainer Kähr für die Sai-
son 2017/2018. Im Herbst 2017 al-
lerdings kam es zum Bruch. Bern-
hard Kähr nahm zusätzlich ein
Traineramt beim FC Kirchberg
an, das, wie er festhält, problem-
los kombinierbar gewesen wäre
mit dem Engagement beim SC
EWB 22. Doch er sei «ohne Ver-
dankung» entlassen worden –
und die Bezahlung der im Fir-
menfussball eher unüblichen,

aber abgemachten Entschädi-
gung wurde per sofort ausgesetzt.

Kähr, der dem Vereinsvorstand
des SC EWB 22 fehlenden An-
stand vorwirft, beharrte darauf, 
dass man ihm die Entschädigung 
trotz Entlassung bis zum Vertrags-
ende im Juni 2018 auszahlt. Der 
EWB-Sportclub, präsidiert von 
Roland Mühlheim, dem Präsiden-
ten des Berner Firmenfussballver-
bands, weigerte sich konsequent. 
Streitsumme: rund 450 Franken.

Alles andere als friedlich
Kähr holte juristischen Rat beim
Fussballverband und legte auf
dessen Empfehlung den arbeits-
rechtlichen Fall der Berner
Schlichtungsbehörde vor. In der
Verhandlung unter der Obhut
von drei Juristen erhielt Kähr
vollumfänglich recht. Man einig-
te sich auf die Zahlung von 350
Franken und die Ausstellung
eines Arbeitszeugnisses. Sowie
darauf, dieser Zeitung keine wei-
tere Auskunft zu geben und dem

Journalisten mitzuteilen, der
Konflikt sei friedlich beigelegt.

Seither ging allerdings derart
die Post ab, dass von Schlichtung
nicht die Rede sein kann. Am
Rand eines Fussballspiels erkun-
digte sich Kähr bei Daniel Fisch-
bach, Vizepräsident beim SC
EWB 22, nach dem Verbleib des
Arbeitszeugnisses. Später gerie-
ten die beiden beim Stade de
Suisse aneinander. Kähr sei ihm
mit dem Roller in die Beine gefah-
ren, worauf er sich gewehrt habe,
sagt Fischbach. Kähr habe da-
nach auf ihn eingeschlagen. Er
habe wegen einer Wunde über
dem Auge und eines Blutergusses
den Notfall aufsuchen müssen.

Kähr hält fest, dass ihn der Vi-
zepräsident zuvor heftig an der
Gurgel gepackt habe und er sich
in Notwehr habe wehren müssen.
Kähr streitet nicht ab, hart zuge-
schlagen zu haben, was er auch
bereue. Zeugen für den hand-
greiflichen Vorfall gibt es nicht.
Die beiden Kontrahenten haben

sich aber gegenseitig angezeigt.
Die strafrechtliche Aufarbeitung
ist hängig.

Der Energieversorger EWB,
unter dessen Namen die Kontro-
verse läuft, lehnt es ab, Stellung
zu nehmen. Der SC EWB 22 sei
ein selbstständiger Verein, die
Aufsichtspflicht liege bei dessen
Hauptversammlung, teilt die
Kommunikationsabteilung von
EWB mit. Man habe zwar Kennt-
nis von dem Fall, sehe aber keinen
Grund zu reagieren.

Der Sportverein von EWB, der
mehrere Fussballmannschaften
und ein Eishockeyteam unter-
hält, bezweckt laut Statuten «die
Förderung der körperlichen Fit-
ness sowie die Pflege der Kame-
radschaft und Geselligkeit unter
den Mitgliedern und deren Fami-
lien». EWB unterstützt diese Ak-
tivitäten mit 9000 Franken jähr-
lich – für die Gesundheitsförde-
rung. Was im vorliegenden Fall
nicht ganz erreicht wurde.

Jürg Steiner

STADT BERN Im Berner Firmenfussball ist ein Streit zwischen 
einem entlassenen Trainer und dem Verein von Energie Wasser 
Bern (EWB) eskaliert bis zur Schlägerei und anschliessenden 
Strafanzeigen. Wegen 350 Franken.

«Es werden früher 
Diagnosen gestellt 
und Heilpädagogin-
nen beigezogen.»

Esther Koller, Geschäftsleiterin

Region
|

3


	50 Jahre FED_Artikel BZ_20062018
	50 Jahre FED_Artikel BZ_20062018_



